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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.05.1961

Norm

TEG 1950 §1

TEG 1950 §3

Rechtssatz

Strenger Maßstab bei der Prüfung der Voraussetzungen für eine Todeserklärung in jedem einzelnen Falle unter

Bedachtnahme auf das Ergebnis von Suchaktionen. Es kommt darauf an, ob Leben und Tod des Vermißten für einen

denkenden Menschen gleichmäßig ungewiß sind, wobei es auch von Bedeutung ist, ob der Vermißte in eine mit

Gefahren verbundene Lage geraten ist.
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